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Fläche:             ~ 109.000 km²    (~31%)*
Einwohner:                             ~ 18,7 Mio.   (~23%)* 
Verbrauch:                                ~ 94 TWh   (~18%)*

EEG-Menge:                           ~ 21,7 TWh   
2006                                        ~ 15,4 TWh   
davon Wind:                           ~ 16,4 TWh   
2006                                        ~ 11,8 TWh   

Pinstall. Wind:                          ~ 8.970 MW   (~41%)*  
2006 ~ 8.300 MW    (~41%)*

vertikale Netzlast:              ~ 10.600 MW       
Netzlänge:                            ~ 9.500 km     (Betrieb) 
Kuppelleitungen zu E.ON Netz, Energinet.dk, PSE-O 
und CEPS    

Netzkennzahlen VE Transmission – 2007

� 110 kV 380/220 kV

~ 32.000Summe

~ 15.900~ 16.000Summe

~ 690

~ 2.400

~ 12.860

Netzanschluss

~  8.280

~ 500

~ 7.100

Windkraft (~41%*)

Pumpspeicher

Thermisch

Kraftwerke und Speicher in 
der Regelzone (Pinstall. in MW)

* Anteil von D
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Der TSO und das elektrische System

Nachbar-
ÜNBs

VNB 1 … n

Systemverantwortung (Regelzone)

“klassische" Anforderungen an dt. TSO:

Netzvorhaltung

Regel-
zone 

Frequenzhaltung (50 Hz)

Spannungshaltung (400 kV)

Systemstabilität (n-1)

Neue Anforderungen:

Europaweiter Handel
EEG und KWK 

Nachbar-
ÜNBs

Produktion

Verbrauch

Anlagen: 
HV-Netz, TCC*

*TCC: Transmission Control Centre



17.12.2008 Netzintegration | VE-T / Bo 4

Das „Bilanzkreismanagement (BKM)“ (seit EnWG 1998)

© Accenture 2005

Daten für die 
Abrechnung
vorbereiten

Bilanzkreisabrechnung bei VE - T

Einnahmen
u. Ausgaben

BK - Abrechnung

Kosten der
Regelernergie=

Rechnungen
(Unterspeisung )

Bilanzabweichung 
bestimmen u.

bewerten

Bilanzkreis -
vertrag ab -
schließen

Fahrplan -
daten

¼ - stündige
Energiedaten

Ausgleichslenergiepreis Zahlbetrag=xAbweichung

Gutschriften
(Überspeisung )

ÜNB  Regelzone

? Entnahmen ? Einspeisung

? Entnahme > ? Einspeisung

Regelenergie

Finanzielle Abrechnung durch Energiemengenbilanz
Ziel : Ursachengerechte Verteilung der Regelenergiekosten

Aufwand für
Beschaffung

u. Abwicklung

Bilanzkreis n

VNB 
Differenz - BK

BKV sollen Energieaus -
gleich zw.Einspeisung
u. Entnahme herstellen

Gesamtabweichung aller
BK in der Regelzone gleicht
ÜNB mit Regelenergie aus

=

Benötigte
Regelenergie

Zahlung für
Regelenergie

VNB

Bilanzkreis 1

ÜNB 
EEG - BK

ÜNB 
Differenz - BK

Rechnungen u.  
Gutschriften 
erstellen

Lieferanten Regelenergie

Energetischer
Ausgleich bei
Abweichungen

zw . den BK

Zahlungen

Einsp .Entnah . Einsp .Entnah . Einsp .Entnah .

Anteil eines jeden
BK an der erzeugten Abweichung ?

Ausgleich Ausgleich

Ausgleich

Bilanzkreisabrechnung

Bereits 1998 wurde der so
genannte „Lastverteiler“ durch
das Bilanzkreismanagement 
ersetzt. 
Die heutigen Bilanzkreisver-
antwortlichen (BKV) – z. B. ein
Stadtwerk, sorgen in ihrem 
Bilanzkreis für die viertel-
stundenscharfe Deckung des
jeweiligen Verbrauches mit 
jeweils dazu einzukaufender 
Erzeugung. 
Die technische Endüberwachung
(stabiles elektrisches System) sowie
die finale Abrechnung obliegt dem
ÜNB, der auch eigener BKV, z. B.
für den EEG-Prozess, sein kann.
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Bundesweite physikalische EE-Verteilung

Als regelzonenverantwort-
licher ÜNB zur Abwicklung 
des EEG in unserem Gebiet 
ist VE Transmission für den 
bundesweiten physikalischen 
Ausgleich verantwortlich, d.h. 
mehr als 50 % „Export“ von 
Nordost nach Südwest

Erneuerbare Energien

bundesweiter physikalischer 
Ausgleich/ Verbrauch

Fläche: ~ 109.000 km²    (~31%)*
Einwohner: ~ 18,7 Mio.   (~23%)* 
Verbrauch: ~ 94 TWh (~18%)*

Pinstall Wind: ~ 8.970 MW         (~41%)*  

* Anteil von D
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Windkraft in Deutschland – Ende Juni 2008

Summe Deutschland:            ~ 22.760 MW                                           
davon Regelzone VE Transmission: ~   9.320 MW 

~        41%
© IWET, ISET: 29.7.08



17.12.2008 Netzintegration | VE-T / Bo 7

Energieausbeute WEA 2003 - 2007 in der Regelzone VE Transmission

Installierte Leistung
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166%
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Jahreseinspeisung
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Datum

Le
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ng

 in
 M

W

Maximum

Minimum

6.398 MW

1.601 MW

1.618 MW

638 MW
977 MW

7.511 MW
2 MW

Größte Differenz zwischen Minimum
und Maximum an einem Tag

Größter Anstieg über 60 min

Größter Abfall über 60 min

Größter Anstieg über ¼ h
Größter Abfall über ¼ h

Maximale Einspeisung
Minimale Einspeisung   

Änderungsgeschwindigkeiten der Windenergie 2007 in die RZ VE-T

Tägliche Maxima und Minima
(1/4-Stunden-Mittelwerte)

Änderungsgeschwindigkeiten 
der Windenergie 2007 in der 
RZ VE-Transmission bei einer 
installierten Leistung von 
8.970 MW
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Prognose der installierten Leistung nach EEG
in der RZ von VE Transmission

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Jahr
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tu
ng
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W

]

sonstige EEG

Biomasse

Wind

Summe

sonstige EEG 428 540 565 591 616 657 692 727 751 755 758

Biomasse 763 930 1.070 1.190 1.300 1.390 1.470 1.550 1.610 1.671 1.731

Wind 8.971 10.638 11.414 12.723 13.827 15.298 16.433 17.098 17.767 18.094 18.514

Summe 10.160 12.110 13.050 14.500 15.740 17.340 18.600 19.370 20.130 20.520 21.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prognose 12/07IST 2007



17.12.2008 Netzintegration | VE-T / Bo 10

Offshore-Projekte Ostsee – Netzanschlussanträge bei
VE Transmission (Stand Ende Juni 2008)

Bentwisch
Lubmin

Mecklenburg-
Vorpommern

Schleswig-
Holstein

Rügen

Usedom

Fehmarn

PL

Beta Baltic

Arkona-
Becken 
Südost

Arcadis
Ost 1

Hamburg

Baltic 1

Kriegers Flak 1
Ventotec Ost 2

Lüdershagen

Adlergrund 
Gap*

*  Alternativantrag: Arcadis Ost 2

Beltsee
Fair-
Wind

Adlergrund 
500

Summe: ~ 3.600 MW
(Pilotphasen)

Summe: ~ 4.200 MW
(Endausbau)

ArkonaSee Ost
Arkona-

See 
Süd

Arkona-
See 
West

DK

14 Netzanschlussanträge für Offshore-Windparks bei VE Transmission
(4 OWP-Standorte z. Z. genehmigt)
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Koordinierte Errichtung von OWP und Netzanschluss

� „zu früh“

� „zu spät“

� „zu groß“

� „zu klein“

� Vorzeitige Stilllegung OWP

� Verfahrensänderung � „Verlängerung/Wegfall § 118 (7)“?

drohende
Stranded

Investments

drohender
Schaden-

ersatz

Bau
Netzanschluss

Bau
OWP

Kritische Randbedingungen, z.B.:

· Einsatz neuer Technologien
· Beschaffungsengpässe
· Hohes Investitionsvolumen
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Haupttreiber: Freier Kraftwerksanschluss für „jeder mann“ (EnWG 
- § 20 und KraftNAV) (Stand 30.06.2008)

Summe: bis zu 11 Standorte
bis zu 14 Kraftwerke
bis zu 14.920 MW (brutto)

Entwicklung beantragter KW-Bruttonennleistung 
am 380-kV-Netz                                                

(geplante Inbetriebnahmen - kumuliert)
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4.000 

6.000 

8.000 
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12.000 

14.000 

16.000 

2011 2012 2013 2014 2015

MW

Über 40 % der neuen konvent. Kraftwerke (von 
D) sind für das neue Bundesgebiet beantragt.
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Nachhaltige “EXPORT-Region“ - Regelzone VE Transmissio n
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12/2007

EEG + konv.
KW-Leistung*
(installiert, ohne PSW)

Jahrestiefst-
und Jahres-
höchst-Last **

- 7.700 MW

53.600 MW

12/2017

� Bereits heute deutlicher 
Erzeugungs-Überschuss!30.200 MW

*     Anteil konv. KW am HöS-Netz gemäß Netzausbauplanungsbericht 2008 für die BNetzA (auf der Basis vorliegender KW-Anschluss-
ersuchen nach KraftNAV). EEG-Anteil gemäß VE-T-Prognose 12/2007 

**   Ermittlung im Rahmen des EEG-Prozesses 2007, Annahme einer 0,2-prozentigen jährlichen Degression ab 2007.

-7.500 MW

- 17.700 MW - 17.300 MW
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Lastflussumkehr weil RE-Erzeugung größer als Last
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Das SoS - Spannungsfeld

• Vorrang von Klimaschutz und Wettbewerb steht außer Frage        
(gesetzlich geregelt)

• Leitungsneubau (A) und Lastentwicklung (B) brauchen Zeit

„Blaulicht“ - Funktion für SoS - und Operativ - Belange für alle aktiven Akteure 
zwingend erforderlich

Übertragungs-Erfordernis 
(ohne Lastzuwachs)

Übertragungs-Kapazität 
(mit Leitungsneubau)

Vorhandene Übertragungs-
Kapazität 

Übertragungs-Erfordernis 
(mit massivem Lastzuwachs)

Leistung

Zeit

SoS

B

A
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Belastung der Leitung Remptendorf-Redwitz 413/414 i m Januar 2008 *)
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Dauerengpassstrom I D (mit begrenzter Sonderregelung) zu erwartende Belastung bei Eintritt des (n-1)-Falles*

Dauerengpassstrom I D

* (n-1)-Fall bedeutet hier: Ausfall des Parallelsystems 

*) (n-1)-Ausfallsimulation
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Windeinspeisung beim Orkantief „Emma“ (29.02. - 02.0 3.2008)
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W indist VE-T W indprognose VE-T Vortag W indist D W indprognose D Vortag

Prognoseabweichung von rund 4.000 MW für Deutschlan d 
und auch allein für RZ VE Transmission!

Deutschland

VE Transmission
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Windeinspeisung in der Regelzone (minutenweise hoch gerechnet)
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4448 MW bei Störungsbeginn

1438 MW

2393 MW

3646 MW

Systemsicherheitsaspekte am Beispiel aktueller Last flusssituationen

04.November 2006

Unkoordinierte Wiederzuschaltung 
der durch Überfrequenz 
ausgelösten Windeinspeisung 
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Auftrennung des Verbundbetriebs (4.11.06)
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Eskalation

Black Out Risiko

Normal-
betrieb
§ 49 EnWG

Konv.

EEG

E
rz

eu
gu

ng

§ 13 (1) § 13 (1)

Gefahr von Verletzungen des 
(n-1)-
Kriteriums oder von Imbalanzen

*)

*) technisches Minimum, erforderlich für einen stabilen
Systembetrieb

§ 13 (2)

V 1

*)

V 2

Gefahr von
Überlastungen
und Auslösungen
(Kaskadeneffekt)

Inselnetz-
bildung

Black out

Hohe Windeinspeisung



17.12.2008 Netzintegration | VE-T / Bo 21

Systemverantwortung der ÜNB

§ 13 Abs. 1 EnWG :

„Sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des 
Elektrizitätsversorgungssystems in der jeweiligen Regelzone 
gefährdet oder gestört ist, sind Betreiber von Übertragungsnetzen 
berechtigt und verpflichtet, die Gefährdung oder Störung durch 

1. netzbezogene Maßnahmen , insbesondere durch 
Netzschaltungen, und 

2. marktbezogene Maßnahmen , wie insbesondere den Einsatz von 
Regelenergie, vertraglich vereinbarte abschaltbare und zuschaltbare 
Lasten, Information über Engpässe und Management von 
Engpässen sowie Mobilisierung zusätzlicher Reserven

zu beseitigen.“
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Praktische Anwendung von Maßnahmen gem. § 13 (1) En WG in der 
Regelzone von VE Transmission 2006-2008  

Stand per 30.06.2008

Die „Ausnahmeregelung“ des § 13 EnWG ist zur Dauerr egelung geworden .

Seit 2006 nehmen 
die kritischen Tage 
mit einer sehr ange-
spannten Netz-
belastung systema-
tisch zu
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Wann wird diese Vereinbarung gebraucht?

Der ÜNB ist gemäß § 13 Abs. 1 EnWG zu netz- und 
marktbezogenen Maßnahmen berechtigt und verpflichtet, um eine 
Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des 
Energieversorgungssystems innerhalb seiner Regelzone zu 
beseitigen. 

Wenn diese Maßnahmen ausgeschöpft sind, dann stehen  im 
Rahmen des Marktgeschehens keine weiteren Mittel zu r 
Beseitigung von Gefährdungen und Störungen mehr zur  
Verfügung!
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§ 13 Abs. 2 EnWG: 

„Lässt sich eine Gefährdung oder Störung durch Maßnahmen nach 
Absatz 1 nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von 
Übertragungsnetzen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 
berechtigt und verpflichtet, sämtliche Stromeinspeisungen, 
Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen  den 
Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen Bet riebs des 
Übertragungsnetzes anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen. 

Bei einer erforderlichen Anpassung von Stromeinspeisungen und 
Stromabnahmen sind insbesondere die betroffenen Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen und Stromhändler soweit möglich vorab zu 
informieren. “

§13 EnWG Systemverantwortung der ÜNB
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Welche Folgen hat dies für die Beteiligten?

• Anpassungen nach § 13 (2) EnWG bedeuten:

– Die Aufhebung des Marktes in der Regelzone

– Die Aufhebung des Vorranges der Einspeisung von Erneuerbaren 
Energien und KWK-Anlagen

• Ruhen der Leistungspflichten (vgl. § 13 Abs. 4 EnWG) für z.B.

– Netzanschluss-, Netznutzungsverträge

– Bilanzkreisverträge und damit für Liefer- und Einspeiseverhältnisse
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„Werkzeugkasten“

xDirekte Anweisung von Erzeugern 
(einschließlich EEG-Anlagen)

xLastabschaltungen, Spannungsabsenkung im 
Verteilnetz

xKürzung eines bereits akzeptierten Fahrplanes

xRedispatch

xCountertrading

xMobilisierung von zusätzlichen Reserven durch 
den ÜNB

xPräventives Engpassmanagement

xVertraglich vereinbarte zu- und abschaltbare 
Lasten

xEinsatz Regelenergie

x
Ausnutzung betrieblich zulässiger 

Toleranzbänder
(Strom und Spannung)

xTopologiemaßnahmen

Anpassungen
§13 (2)

Maßnahmen, 
marktbezogen

§13 (1)

Maßnahmen, 
netzbezogen

§13 (1)

Maßnahmen und Anpassungen
nach §13 EnWG
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Ausblick: Entwicklung von Erzeugung und Last

• Die Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung 
der Erzeugung und der Last bei der kritischen 
Situation Schwachlast-Starkwind bis 2020 : 
In 2015 und 2020 werden bereits kritische 
Situationen erreicht, in denen die 
Exportkapazitäten nicht ausreichen werden, 
um die Erzeugung aufzunehmen. Um die 
Erzeugung aus CO2-freien Energiequellen 
vollständig nutzen zu können und diese in 
den kritischen Lastsituationen nicht zu 
verwerfen, müssen bis 2020 etwa 14 GW
Leistung entweder durch zusätzliche 
Energiespeicher und Lastmanagement
aufgenommen oder durch den Ausbau der 
Grenzkuppelstellen exportiert werden. Ohne 
diese variablen Elemente müssten die 
Erneuerbare Energien Anlagen in das 
Erzeugungsmanagement gehen und ihre 
eigentlich verfügbaren Potentiale für die 
Klimabilanz können nicht voll genutzt werden.

(Quelle: dena, 2005)

Last
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Morgen:   Ganzheitliche Betrachtung sämtlicher
Erzeuger / Netze / Verbraucher / Speicher � Zukunft = f (E i + Ni + Vi + Si)

Mit dem Projekt Modellregion Harz leisten Sachsen-A nhalt und 
VE-T Pionierarbeit für eine sichere Energieversorgu ng der Zukunft!   

Das TSO-Business im Wandel

Regenerativkraftwerk
Harz (RKWH)

Strommärkte,
Netzbetreiber,

Versorger

Erzeuger Steuerbare Lasten Speicher

Kontrollkommunikation
Markt- und Konfigurationskommunikation

Quelle:
Fördervorhaben E-Energy 

„Modellregion Harz“
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Status der Europäischen Vorrangprojekte bei VE-T
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Nordleitung
• Mecklenburg-Vorpommern:

Baubeginn vorr. Herbst 08

• Schleswig-Holstein:
Planfeststellungsverfahren läuft

Südwest-Kuppelleitung
• Lau-Vib: Inbetriebnahme 12/08!!

• Vib-Atf: Raumordnung 
abgeschlossen, Planfeststellung in 
Vorbereitung

• Atf-Red: Massive Akzeptanz-
probleme ,EnLAG- Vorschlag für 
Gebirgskabel-Pilotanlage!

Uckermarkleitung/Brandenburg
Raumordnung abgeschlossen, 
zunehmende Akzeptanzprobleme, 
Vorbereitung Planfeststellung
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SWKL-Varianten

4-System-Freileitung

Kurzstielleitung

Kabellösung

Preisgünstig

Verbraucher-
freundlich

Effizient
Umwelt-

verträglich

Sicher

Anforderungen
gemäß EnWG

Erfüllung der globalen Maßgaben des Europäischen Parlaments und
des Bundes, aber mit angemessener Berücksichtigung der lokalen
Betroffenheit von Menschen und Natur.
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Realität – Einschaltung des 1.Teilabschnittes der SW KL im 
Dezember 2008

Obwohl auch dieser Abschnitt eine alte kulturhistorische Siedlungslandschaft 
(Fundort der „Himmelsscheibe von Nebra“) sowie das ehrwürdige nördlichste 
Weinanbaugebiet Saale-Unstrut („Rotkäppchensekt“) quert, erfolgte die Errichtung 
als 380-kV-Donau-Mast-Freileitung.
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Netznutzungsentgelte (NNE) für Entnahme zu Speicher zwecken erhöhen 
die Stromkosten und behindern den notwendigen Speic herzubau

• Die Stromgestehungskosten müssen von den 
Einnahmen aus dem Verkauf der Stromprodukte 
gedeckt werden und der Investor muss eine 
Gewinnmarge erzielen, die zumindest der durch-
schnittlichen Kapitalrendite entspricht. Ohne NNE
zeigt die Berechnung, dass unter den hier 
gesetzten Annahmen allein die PSW am Markt 
rentabel agieren können, da ihre Stromge-
stehungskosten niedriger sind als die durch-
schnittlichen Einnahmen aus dem Verkauf des 
gespeicherten Stroms. Mit NNE für den 
Speicherstrom würde sich eine Neuinvestition 
in PSW nicht mehr rentieren . Adiabate und 
diabate Druckluftspeicher erweisen sich zurzeit 
als unwirtschaftlich. REDOX-Flow-Batterien und 
die Kombination Wasserstoff/ Brennstoffzelle 
haben zu hohe Investitionskosten, um großflächig 
als Speichertechnologien für den Ausgleich 
fluktuierender Leistung zum Einsatz zu kommen. 
Erst wenn die Investitionskosten um den Faktor 2 
bis 3 sinken, kommen diese Technologien in den 
Bereich der Rentabilität. 

(Quelle: dena 2008)
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was würden Sie sagen, wenn plötzlich ein „Windpfenn ig“ verlangt wird?

» schnelle Bereitstellung großer Leistungsbänder in positiver und negativer Richtung

» stufenlose Regelbarkeit im Turbinenbetrieb und mit Inbetriebnahme des PSW Goldisthal auch 
im Pumpbetrieb möglich (durch Asynchrongeneratoren) 

» Gegenwärtig die einzige Möglichkeit, überschüssige Windenergie effektiv zu speichern und 
bedarfsgerecht ins Netz einzuspeisen

» Ggf. Netzwiederaufbau im Schwarzwerdefall

PSW Geesthacht:

Nettonennleistung Turbinenbetrieb 119,0 MW

Anzahl / Leistung Pumpspeichersätze 3 x 40 MW

Mittlere Leistung Pumpbetrieb                                96 MW

Arbeitsvermögen Oberbecken 600 MWh
Einsatzweise Minutenreserve

Primärregelung

Sekundärregelung positiv und negativ

Besonderheiten: Regelbandbreite -28 MW bis +16 MW j e PSS

Aber: Durch Einführung eines „Wasserpfennigs“(OWAG) in S-H  wurde PSW-Betrieb 
unwirtschaftlich, seitdem nur Betrieb in Primärrege lung. Anlage könnte erweitert werden.

Bedeutung der vorhandenen PSW für VE-T als ÜNB  - od er
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Neben dem unverzichtbaren Netzausbau (Übertragungs- wie auch Verteilnetz) 
und der Einführung von Netzanschlussregeln für Windenergieanlagen unterstützt 
VE- Transmission weitere Arbeiten über additive Ergänzungen: 

• Nutzung vorhandener und Entwicklung neuer Speicher 
(Pumpspeicherwerk zur Windstromintegration – virtuelles Kraftwerk – auch um        
Wettbewerbsfähigkeit des Produktes „Windstrom“ zu erreichen)

• Lastmanagement

• Weitere Verbesserungen in der Prognosegenauigkeit der Winderzeugung

• „Overlay-Netz“ (höhere Spannungsebene? Gleichstrom?)

• „smarte“ Lösungen, um Netze/Systeme flexibler zu machen

Konzepte zur Verbesserung der Systemintegration der  EE
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Fazit

• Steigende Anforderungen an die Systemstabilität durch Zunahme der 
fluktuierenden Einspeisung

• Trotz besserer Prognosesysteme für Wind zeitweise erhebliche Differenzen zur 
Realität

• Netzausbau (Transportleitungen) ist notwendig und ökonomisch das
sinnvollste, aber immer schwieriger umsetzbar

• Steigender Bedarf an Regelleistung (Heute: 6,9 GW positiv, 5 GW negativ)

Zur Erreichung der EU-Klimaschutzziele muss eine vo llständige 
Integration der erneuerbaren Energien (100%ige Aufn ahme) 
ermöglicht werden. Die Kappung der EEG-Einspeisung ist eine 
klimapolitische Sackgasse und ordnungspolitisch äuß erst 
fragwürdig. Zur vollständigen Integration der erneu erbaren 
Energien sind ein umfangreicher Netzausbau sowie Speicherung
und Lastmanagement erforderlich.



www.enbw.com

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


